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Erläuterungen zum Leistungsausweis im Basisplan der Valora Pensionskasse 

Die nachfolgenden Informationen dienen dazu, Ihren persönlichen Leistungsausweis besser zu verstehen. 
 

 
Personaldaten 
Aktivierungscode für «myVPK» 
Sind Sie bereits bei unserem Online-Portal 
«myVPK» registriert? Falls nicht, melden Sie 
sich noch heute an – einfach und bequem via 
untenstehenden QR-Code. Dafür benötigen Sie 
den Aktivierungscode sowie Ihre Sozial- 
versicherungsnummer. Beide Angaben sind in  
Ihrem Leistungsausweis rot markiert. 

  
Grunddaten 
Versicherter Jahreslohn 
Die Eintrittsschwelle für die Pensionskasse be-
trägt CHF 22'680 im Basisplan. Der versicherte 
Jahreslohn berechnet sich aus dem gemelde-
ten Jahreslohn abzüglich des Koordinationsab-
zugs von CHF 22'680. Der versicherte Jahres-
lohn ist massgebend für die Hochrechnung des 
Sparkapitals, für die Bemessung der Beiträge 
sowie für die Bestimmung der Risikoleistungen. 

Der versicherte Jahreslohn für Leistungen von 
Personen im Stundenlohn entspricht dem 
Durchschnitt der beitragspflichtigen Jahres-
löhne der vergangenen 12 Monate. 

Sparkapital / Austrittsleistung per Stichtag 
Die Austrittsleistung per Stichtag ist die Geld-
leistung, die bei einem Arbeitgeberwechsel an 
die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen wird 
(Freizügigkeitsleistung). 

 
Kontoauszug 
Die Entwicklung des Sparkapitals wird ausge-
hend vom Jahresbeginn bis zum Stichtag unter-
teilt nach Zinsen, Sparbeiträgen und Einlagen / 
Vorbezüge aufgezeigt.  

 

Einzahlungen / Vorbezug 
Es werden die von Ihnen eingebrachten Freizügig-
keitsleistungen (Austrittsleistung aus Ihrer vorhe-
rigen Vorsorgeeinrichtung), die Einkäufe (getä-
tigte Einzahlungen vor 2010 sind nicht im Detail 
ersichtlich) und allfällige WEF-Vorbezüge ange-
zeigt.  

 
Wohneigentumsförderung (WEF) /  
Vorbezug 
Bis zum 62. Altersjahr kann ein Vorbezug für 
Wohneigentum geltend gemacht werden. Sie 
können den Vorbezug bis zum ordentlichen Rück-
trittsalter freiwillig ganz oder teilweise zurück-
zahlen. Der Mindestbetrag für eine teilweise 
Rückzahlung beträgt CHF 10'000 pro Zahlung.  

 
Einkaufsmöglichkeiten 
Die Einkaufsmöglichkeiten zeigen Ihnen den ma-
ximal möglichen Betrag freiwilliger Einlagen zur 
Aufstockung des Sparkapitals per ordentlicher 
oder vorzeitiger Pensionierung (siehe Anhänge 2 
und 3 im aktuellen Vorsorgereglement). Diese 
Einlagen sind steuerbegünstigt und führen zu ei-
ner höheren Altersrente. Bei einem Einkauf muss 
zuerst ein allfälliger WEF-Vorbezug vollumfäng-
lich zurückbezahlt werden. Einkäufe in die AHV-
Überbrückungsrente sind gemäss Anhang 4 des 
Vorsorgereglements möglich.  
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Laden Sie jetzt die myVPK-App herunter  

und profitieren Sie digital! 
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Finanzierung 
Der Gesamtbeitrag setzt sich aus dem Sparbei-
trag und Risikobeitrag zusammen. Die Höhe der 
Beiträge des Arbeitgebers und der versicherten 
Person sind im Anhang 1 des Vorsorgeregle-
ments festgelegt. 
Hier ist der angewendete Sparplan «Light», 
«Plus» oder «Max» ersichtlich, mit welchem 
Sie Ihre Sparbeiträge individuell mitbestimmen 
können. Standardmässig sind alle Personen im 
Sparplan «Plus» versichert. Ein Wechsel des ge-
wählten Sparplanes kann einmal jährlich je-
weils per 1. Januar erfolgen.  
Hinweis: Neu kann der Sparplan direkt auf un-
serem Online-Portal oder in der App «myVPK» 
geändert werden.  

 
Alters-Leistungen Basisplan 
Das ausgewiesene Sparkapital entspricht der 
Hochrechnung des vorhandenen Sparkapitals 
und der zukünftigen, noch nicht geleisteten Al-
tersgutschriften auf der Basis des versicherten 
Lohns bis zur ordentlichen Pensionierung.  

Auf dem Leistungsausweis finden Sie zwei 
Hochrechnungen für die Altersleistungen, ein-
mal mit einem Projektionszins von 1.0% und 
einmal mit 2.0%. Der Projektionszinssatz wird 
verwendet, um zu ermitteln, wie hoch das Spar-
kapital des Versicherten zum Pensionierungs-
zeitpunkt voraussichtlich sein wird (Projektion). 
Es handelt sich dabei um eine Annahme, also 
um einen «hypothetischen Zinssatz». Er kann 
von der effektiven Verzinsung abweichen. 

Rente / Jahr 
Die Altersrente ergibt sich aus der Multiplika-
tion des hochgerechneten Sparkapitals mit 
dem Umwandlungssatz (UWS) (z.B. Sparkapital 
von CHF 100‘000 multipliziert mit dem UWS 
von 5.1% ergibt eine Rente von CHF 5’100 pro 
Jahr).  

 
Invaliditäts-Leistungen 
Die lebenslängliche Invalidenrente (Basisplan) 
ergibt sich aus der Multiplikation des hochge-
rechneten Sparkapitals (Projektionszinssatz 
2.0%) mit dem Umwandlungssatz, maximal 
70% des versicherten Jahreslohnes. Die ange-
gebene IV-Rente entspricht der vollen Invali-
denrente per Stichtag. Falls eine Arbeitsunfä-
higkeit eintritt, erfolgen entsprechende Abklä-
rungen. Die Höhe der Invalidenrente wird mit 
Eintritt des Vorsorgefalles festgesetzt. 

Todesfall-Leistungen 
Die Ehegattenrente gilt für verheiratete Versi-
cherte. Der/die eingetragene Partner/in ist ge-
mäss Partnerschaftsgesetz dem Ehegatten gleich-
gestellt. Beim Tod einer aktiven versicherten Per-
son beträgt die jährliche Ehegattenrente 60% der 
versicherten Invalidenrente. Ab 01.01.2025 kann 
die Ehegattenrente auch in Kapitalform bezogen 
werden. Die Waisenrente beträgt 20% der Invali-
denrente und wird erbracht, wenn schulpflichtige 
oder sich in der Ausbildung befindende Kinder 
vorhanden sind, maximal bis zum 25. Altersjahr 
des Kindes. 
 

Weitere Informationen 
Kapitalanmeldung 
Die versicherte Person kann anstelle der Alters-
rente das Sparkapital oder Teile davon als Alters-
kapital bar beziehen. Ein Kapitalbezug führt zu ei-
ner entsprechenden Kürzung der Altersrente und 
der mitversicherten Leistungen. Im Umfang des 
Bezugs sind alle entsprechenden reglementari-
schen Ansprüche gegenüber der Pensionskasse 
abgegolten. Ab 01.01.2025 muss der Antrag mit-
tels Formular spätestens 1 Monat vor dem ge-
wünschten Pensionierungsdatum der Valora Pen-
sionskasse eingereicht werden. 

Lebenspartneranmeldung 
Die Voraussetzungen für die Lebenspartnerrente 
sind in Art. 18 des Vorsorgereglements detailliert 
enthalten. Auf jeden Fall muss der Lebenspartner 
während der Erwerbstätigkeit schriftlich bei der 
Valora Pensionskasse angemeldet werden. 

Todesfallkapitalanmeldung 
Stirbt eine aktive versicherte Person vor dem 
Rücktrittsalter oder vor einer vorzeitigen Pensio-
nierung, besteht Anspruch auf ein Todesfallkapi-
tal. Bei teilinvaliden und teilpensionierten Perso-
nen beschränkt sich der Anspruch auf den aktiven 
Teil der Vorsorge. 

 

Alle Formulare, Merkblätter sowie unser aktuel-
les Vorsorgereglement finden Sie auf unserer 
Webseite: www.valora-pensionskasse.com 

 

Muttenz, im Januar 2026 
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http://www.xx.com/

